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gewinne sind nicht abführungspflichtig. Sie verbleiben 
den Betrieben zur Finanzierung der Saison-Aufwen
dungen,

(5) Zum Ende des Jahres ist von den im Abs. 1 ge
nannten Betrieben der voraussichtlich erwirtschaftete 
Nettogewinn des Jahres zu ermitteln und unter Be
rücksichtigung geleisteter Zahlungen am letzten Werk
tag des Jahres an das zuständige Verwaltungsorgan ab
zuführen.

§ 14
Für die Gewinnabführung der Betriebe des Ministe

riums für Post- und Fernmeldewesen gelten die Aus
nahmebestimmungen, die von dem Ministerium der 
Finanzen gemeinsam mit dem Ministerium für Post- 
und Femmeldewesen getroffen wurden.

§ 15
(1) Die Betriebe des Bereiches Wasserstraßen, Schiff

fahrt, Straßenwesen, der Hauptverwaltung Reichsbahn
ausbesserungswerke und Verwaltung Bau — Deutsche 
Reichsbahn — des Ministeriums für Verkehrswesen 
sowie die Betriebe des Ministeriums für Handel und 
Versorgung haben ihren gesamten erwirtschafteten 
Nettogewinn im Laufe des Jahres wie bisher an das 
für sie zuständige Verwaltungsorgan abzuführen.

(2) Zum Ende des Jahres ist der voraussichtlich er
wirtschaftete Nettogewinn des Jahres zu ermitteln und 
unter Berücksichtigung bereits geleisteter Zahlungen 
am letzten Werktag des Jahres an das zuständige Ver
waltungsorgan abzuführen.

§ 16 
Inkrafttreten

(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Ok
tober 1957 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Abschnitte III, IV und V 
der Ersten Durchführungsbestimmung vom 18. März 
1955 zur Verordnung über die Verwendung der Ge
winne in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft 
(GBl. I S. 205) außer Kraft.

Berlin, den 23. September 1957
Der Minister der Finanzen

I. V.: Dr. M. S c h m i d t  
Erster Stellvertreter des Ministers

Vierte Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Verwendung der Gewinne 

in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft.
Vom 23. September 1957

Auf Grund des Abschnittes IV Ziff. 3 der Verordnung 
vom 6. Januar 1955 über die Verwendung der Gewinne 
in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft (GBl. I 
S. 23) wird im Einvernehmen mit dem Staatssekretär 
für Angelegenheiten der örtlichen Räte und dem 
Staatssekretär für örtliche Wirtschaft folgendes 
bestimmt:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Durchführungsbestimmung gilt für die Betriebe 
der örtlichen volkseigenen Wirtchaft einschließlich 

der örtlichen volkseigenen Betriebe der kommunalen
Wirtschaft,

der Betriebe der örtlichen volkseigenen Land- und 
Forstwirtschaft, 

der örtlichen volkseigenen Betriebe des landwirt
schaftlichen Handels und 

der örtlichen volkseigenen Betriebe des Groß- und 
Einzelhandels.

Verteilung und Abführung der Gewinne der Betriebe
§ 2

Die Abführung von Gewinnteilen zur Tilgung von 
Investitionskrediten, die aus dem Gewinn zu leisten ist, 
hat zu den in den abgeschlossenen Kreditverträgen 
festgelegten Terminen in der vereinbarten Höhe zu er
folgen.

§ 3
Die Zuführung von Gewinnteilen an den Betriebs

prämienfonds sowie den Kultur- und Sozialfonds 
und die Überweisung der Beträge auf das entsprechende 
Sonderbankkonto hat zu den in den hierüber bestehen
den gesetzlichen Bestimmungen genannten Terminen 
in der gesetzlich zulässigen Höhe zu erfolgen.

§ 4
(1) Die Verteilung und Abführung der restlichen Ge

winnteile, und zwar:
a) an den örtlichen Haushalt,
b) an den betrieblichen Investitionsfonds,
c) an den Umlaufmittelfonds des Betriebes

erfolgt in dem Monat, in dem die Gewinne planmäßig 
zu erwirtschaften sind.

(2) Der Verteilung des Gewinnes nach Abs. 1 sind 
im 1. Monat eines Vierteljahres 30 %,
im 2. Monat eines Vierteljahres 33 %, 
im 3. Monat eines Vierteljahres 37 % 

des Plangewinnes des jeweiligen Quartals zugrunde zu 
legem

(3) Die dem örtlichen Haushalt gemäß Abs. 1 Buchst, a 
zustehenden Gewinnteile sind bis zum 15. Kalender
tag und letzten Werktag jeden Monats je zur Hälfte 
fällig und in der für den jeweiligen Monat geplanten 
Höhe abzuführen.

(4) Sofern es sich als notwendig erweist, die Auf
teilung des für ein Quartal geplanten Gewinnes auf 
die einzelnen Monate des Quartals sowie innerhalb 
eines Monats auf die festgelegten Abführungstermine 
abweichend von der in den Absätzen 2 und 3 getroffe
nen Regelung festzulegen, ist die veränderte differen
zierte Aufteilung rechtzeitig vor Beginn des Kalender
vierteljahres zwischen der Fachabteilung und der Ab
teilung Finanzen bei den örtlichen Räten zu verein
baren.

(5) Die Zuführungen zum betrieblichen Investitions
fonds und Umlaufmittelfonds erfolgen zu den gleichen 
Terminen in Form von Abschlagsraten. Die Abschlags
raten sind entsprechend dem voraussichtlich zu erwirt
schaftenden Gewinn, jedoch höchstens bis zur plan
mäßig vorgesehenen Höhe zu leisten. Mit der Zufüh
rung der Gewinnteile zum Fonds für Investitionen sind 
gleichzeitig die entsprechenden Geldmittel auf die be
treffenden Sonderbankkonten der Betriebe zu über
weisen.

§ 5
Die Betriebe führen die dem örtlichen Haushalt zu

stehenden Gewinnteile gemäß § 4 Abs. 1 Buchst a auf 
das von dem örtlichen Organ zu benennende und bei 
der Deutschen Notenbank zu führende Haushalts
konto ab.

§ 6
(1) Abrechnungszeitraum ist jeweils der Zeitraum

vom 1. Januar bis zum Schluß eines jeden Kalender
monats. *

(2) Die Betriebe haben für jeden Abrechnungszeit
raum den erwirtschafteten Gewinn, den tatsächlich 
geleisteten Zahlungen an die Fachabteilungen und 
Überweisungen an die betrieblichen Fonds gemäß § 4 
gegenüberzustellen. Die sich aus der Gegenüberstellung

' ergebenden Nachzahlungen bis zur geplanten Höhe oder• 3. DB (GBl. I S. 528)


